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Gl-Leitsötze
Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsentdeckung

Honororonspruch

- Buchführungsmondot

- Veriöhrung

Mitverschulden ($ 254 BGB)'

- für Unterschlogung durch ArbN

Notor

- Sochverholisermittlu ng

- Sicheru ngsübereig nun gsvertro g

Sochverholtsermittlun g

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Stro{befehl, Rechtskroft

- USI-Erstoitungsonspruch

- Veriöhrung

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mituerschulden d. Mondonten

Veriöhrung

- Honororonspruch

Vertrogsgestoltung

- Sicheru n gsü bereignungsvertro g

Veriöhrung bei Steuerverkürzung/Abschreibungsgesellschoft

Werden im Rohmen einer Abschreibungsgesellschoft Steuerverkürzun-
gen zugunsten der Gesellschofter bewirkt, beginnt die Veriöhrung, wenn
der leizte unrichtige Einkommensteuerbescheid durch ein Wohnsitz-
finonzomt ergeht.
(BGH Beschl.v. 2.7.1986 - 3 StR B7l\6,wistro 1986,2571

Keine Steuerhinterziehung :

vrJr rvuöLr rttl r Yvr l v r r rst.r rz.äNrurrr trr 5lq r r ur rv!\rr r5Pr uLr r

lst bei der Vortöuschung von Umsotzsteuer-Ersiottungsonsprüchen der
gesomte Sieuervorgong erfunden, ist für die Annohme einer Steuer-
hinterziehung kein Roum; vielmehr greift der ollgemeine Totbestond des

Betruges ein.
(BGH Beschl.v. 28.1.1986 - lSiR 611/BS,wistro 1986,142;vgl. oblehnende
Anmerkung von Würihwein, wisiro 1986,258i

Rechtskrofwirku n g des Strqfu efeh ls wegen fortgesetzter U msotzsteuer-

verkürzung

Ein rechtskröftiger Strofbefehl wegen fortgesetzter U msotzsteuerverkü r-

zung führt nicht zum Strofklogeverbrouch hinsichtlich des Vorwurfs, im

g leichen Zeitro u m Loh nsteuer verkü zt u nd Sozio lversicheru n g sbeitrö ge

vorentholten zu hoben. Zwischen diesen Toten besteht weder Toteinheit

i. S. des moteriellen Rechts, noch hondeltes sich um,,eineTot" i. S. des 9264
SIPO.

Ein rechtskröftiger Strofbefehl wegen einer Fortsetzungstot hindert die
Verfolgung der vor Erloß begongenen in den Fortsetzungszusommen-

hong gehörenden Einzelokte.

Bei der Beurteilung eines evtl. Strofklogeverbrouchs ist dos spötere
Gericht dn die Qrälifitiurung des Verholtens im früheren Verfohren ols

Fortsetzungstot nicht gebunden. Der Totrichter muß doher eigene Fest-

stellungen dozu treffen, ob einefortgesetzte Hondlung vorlog und ob die

ietzt o bzu u rteilend en Toien i n den Fortsetzu n gszuso m m en ho n g geh ören.

(OLG Düsseldorf Urr.v.24.6.1986 - Ss 125186, wistro 1986,2731
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$15 Abs. I AIIGO loutet:

,,Die Vergütung (Gebühren und Auslogen)wird follig, wenn
der Auftrog erledigt oder die Angelegenheit bzw. ein Rechts-

zug beendigt ist oder ein Verfohren lönger ols drei Monote
ruht."

ln dem hier entscheidenden lnholt entspricht diese Vorschrift 5 Z Steuer-
berotergebührenverordnung (StBGebV), in dem es heißt,

,,Die Vergütung des Steuerberoters wird follig, wenn der
Auftrog erledigt oder die Angelegenheit beendigt ist.'

Loufende Buchführungsorbeiten sind ols eine Angelegenheit im Sinne
dieser Normen, d. h. ols eine selbstöndige Berechnungseinheit (vgl. dozu
Ec ke rtl Böttch e r, Steu erbe rote rg e b ü h re nvero rd n u n g, 19 82, Sl2 StBGe bV
Rdnr. 2l onzusehen. Dies folgt dorous, doß Buchführungsorbeiten in

$31 AIIGO (933 StBGebVl ols eine eigene besonders zu vergütende
Angelegenheit oufgefuhrt sind. lnwieweit die einzelnen in $31 AIIGO
genonnten Tötigkeiten ihrerseits ols eine Angelegenheit im Sinne von $ 15

AIIGO oder nur ols Einzeltötigkeiten einer Angelegenheit onzusehen
sind, bedorf im Streitfoll keiner Entscheidung.

Der Auftrog ist von der Angelegenheit zu unterscheiden. Er umfoßt nicht
selten meh rere selbstö ndige gebü hren rechtliche An gelegen heiten. Seine
Erfüllung ist - von der vorherigen Beendigung des Auftroges obgesehen

- ouf die Fölligkeit der Vergütung für eine einzelne Angelegenheit grund-
sötzlich ohne Einfluß (vgl. Eckert/Böttcher, o.o.O. $Z StBGebV Rdnr. 3;
$ 12 StBGebV Rdnr. 2, 61.

Auch $ 16 Abs. I AllGO, wonoch dem Auftroggeber über die Vergütung
(Gebühren und Auslogenl eine Rechnung zu erteilen ist, lo0t den Beginn
derVeriöhrungsfrist unberührt. Denn,yerlongen" im Sinne von S 201 Solz2
BGB konnte der Klöger die Gebuhren noch $15 Abs. I AIIGO bereits
mit der Beendigung der Angelegenheit. Allein dorouf kommt es ftir den
Beginn derVeriöhrung on. Ob dieswegen des on $ lBAbs. iSotzlBRAGO
ongelehnten Wortlouts des $ 9 Abs. I SiBGebV und wegen Fehlens einer
$ lB Abs. I Sotz 2 BRAGO entsprechenden Regelung in $ 9 SiBGebV ouch
fur Gebuhren gilt, die noch der Steuerberotergebührenverordnung zu
berechnen sind (vgl. dozu Eckert/Böttcher o.o.O. S. 552 unter Nr: 3.2),
konn hier ouf sich beruhen.

Hoftung des Steuerberolers
wegen nicht entdeckter Unlerschlogungen
- Buchführungsouftrog

- Mitverschulden des Mondonten
(OLG Koblenz Urt.v. 25.10.1985 - B U l340i84)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Buch{ührungsouftrog begründet nicht eine Verpflichtung des
Sieuerberoters, von sich ous und ohne entsprechenden Anloß die ihm
überlossenen Unierlogen ouf Unregelmößigkeiten oder Unterschlo-
gungen seitens der Angestellten des Mondonten zu überprüfen.

2. Der Steuerberoter hoftet nuI wenn Unterschlogungshondlungen bei
gehöriger Erfüllung des Buchführungsouftroges nicht hötten verbor-
gen bleiben können und beivertrogsgemößem Verholten des Steuer-
beroters der Schoden verhinderl oder ieden{olls begrenzt worden
wöre.

3. Der Steuerberoter verstößt gegen sorgfoltspflichten, wenn er Buchun-
gen ohne Vorloge eines Beleges vornimmt.

4. Ein überuriegendes Mitverschulden trifft den Mondonten, wenn er
Schecks blonko unterzeichnet und seinen Mitorbeiter nicht hinrei-
chend kontrolliert.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter hotte den Auftrog, neben den Abschlußorbeiten ouch
dos Buchholtungswerk zu fertigen. Er empfohl seinem Mondonten, die
Vorbereitu ngso rbeiten du rch den Ehemo n n einer An gestel lten erledigen
zu lossen. Dieser nohm die Vorkontorierung der einzelnen Belege vor,
fuhrte dos Kossenbuch und erledigte die Lohnobrechnung. Die einzelnen
Unierlogen wurden [eweils dem Beklogten zur moschinellen Buchung
und EDV-Kontierung und Speicherung (Dotevlübergeben. Nochdem der
Ehemonn der Angestellten versiorben wor, stellte sich herous, doß er
Unterschlogungen vorgenommen hoben mußte.
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Aus den Gründen:

Pflichten im Buchfiihrungsmondot

Dos zwischen A. und dem Beklogten für die Douervon zweiJohrzehnten

besto n d ene Vertro gsverh ö ltn is ist rechtlich o ls Dienstvertro g o nzuseh en,

bei dem der Beklogte die ihm in Auftrog gegebenen Arbeiten nicht nurols

Erfolg zu erbringen hotte, ihm vielmehr doneben ouch Berotungs- und

Sorgfoltspflichten gegenüber seinem Mondonten oblogen (vgl. BGH

VersR 1971,5.956). Wenn diese ouch nicht eine Verpflichtung des Beklog-

ten beinholtete, von sich ous und ohne entsprechenden Anloß die ihm

ü berlossenen U nterlo gen o uf U n regel m öfi ig keiten oder U niersch lo g u n-

gen seitens derAngestellten des A. zu überprüfen (vgl. OLG Düsseldorf in
R^^^o' H^^.]h, ,.h .lo. (+o, ,orho..''rf' rnn q+.\ll{' 

'ß-\/crlnn 
Ronn $ 57 StRerG

R 427.4 ; Kol beck, Peter, Rowo ld, Kom Äento r zu m SteuLrberotu n gsg esetz

340-211, so hoftet der Beklogte doch für den seinem Auftroggeber ent-

sto ndenen Schoden, wen n er diesen bei gewissen hofter Erfü I lu n g der ih m

obliegenden Aufgoben hötte obwenden können. Solches versteht sich

für den Foll, doß der Steuerberoter Unterschlogungen seitens des

Personols entdeckt, von selbst, muß ober ouch donn gelten, wenn der-

ortige Honciiungen cjem über ionge iohre mit cjer steueriichen Berotung

u nd Buchfü h ru n g betro uten Steuerberoter bei gehöriger Erfü I lu ng der ih m

obliegenden Pflichten nicht hötten verborgen bleiben können und bei

ve r.tro g s g e m öß e m Ve rh o lte n d es Ste u e rbe ro ters d e r S c h o d e n ve rh i n d e 11

oder iedenfolls begrenzt worden wöre.

Diese Voroussetzungen erochtet der Senot vorliegend ols gegeben,

wenn ouch die einzelnen, in der Berufungsbegründungsschrift oufge-

zöhlten, ongeblichen Verstö0e des Beklogten ohne Bedeutung für den

Schodeneintritt gewesen sind. Als ursöchlich füreinen Teildes Schodens ist

ober der Umstond geworden, doß der Beklogte Buchungen vorgenom-

men hot, ohne die hierzu entsprechenden Belege zu Überprüfen.

Der Senot ist nicht dovon überzeugt, dofl die Unterschlogungen des R.

vermieden worden wören, wenn der Beklogte den einzelnen Konten

ieweils den Ubertrog ous dem Voriohr hinzugefügt und domit deren Aus-

sogewert erhöht hotte. Betrochtet mon die von den Klögern ongegebe-

nen Schodenfölle, so hötten sich Auffölligkeiien insoweit ollen{olls bei

dem Konto der Fo. B. im Johr 19ZB ergeben können, wobei zweifelhoft

erscheint, ob dieses Konto vor Durchführung der Abschlußorbeifen einer

genouen Uberprüfung unterzogen worden wöre. Die übrigen Folsch-

buchungen betrofen mit Ausnohme einer Folschbuchung betreffend

nur - wie Loien höufig - dorunter den unmittelboren Besitz verstonden.

Er hötte sie dorüber belehren müssen, doß der Veröußerer im Folle einer

U bereig nu ng noch g 929 BG B 1eg lichen, o uch den mittelbo ren, Besitz o uf-

geben muß. Der Notor hötte demzufolge die Beteiligten noch dem Anloß
des Besitzerwerbes der GmbH befrogen müssen.

Diese Belehrungs- und Aufklörungspflicht hot ouch bestonden, obwohl
die Beteiligten ols Steueöeroter rechtlich nicht unerfohren woren. Denn es

hondelt sich bei den Anforderungen, die $ 929 BGB on die Aufgobe des

Besitzes stellt, und beider Unterscheidung zwischen mittelborem und un-

m ittel bo rem Besitz sowie d en versch ied en en U bereignun gstotbestönden

der$$ 929bis931 BGB um sochenrechtliche Regelungen, deren Kenntnis

von Steuerberotem nicht ohne weiteres zu erworten ist.

Veriöhrung von Gebührenqnsprüchen
des Steuerberolers
- Wegen Buchführungsorbeiten
(OLG Koln Urt.v.14.5.1986 - 6 U l89l85, rechtskra{tig -)

Leitsotz (d.Verf.)'

Die Veriöhrung des Gebührenonspruchs beginnt mit der Beendigung

der Buchführu ngsorbeiten eines Johres.

Aus den Gründen:

Von der Rechnung ist der ouf Buchführung entfollende Vergütungs-

onspruch in Höhe von 3.960,- DM nebst 6,5 % Mehrwertsteuer Q57,40

DM) : 4.217,40 DM veriöhrt. Die Buchfiihrungsorbeiten für dos Johr l9B0
hotte der Klöger noch seinem eigenen Vortrog im Johre l98l obgeschlos-

sen. Der Anspruch ouf Vergütung dieser Arbeiten wor desholb gemöß

$ 196 Abs. I Nr. 15, $ l9B Sotz l, S 201 BGB i.V m. $ 15 Abs. i der Allgemeinen

Gebührenordnung fu r die wirtschoftsprüfenden sowie wirtschofts- und

steuerberotenden Berufe AllGOl, noch der die Abrechnung der Ver-

gütung des Klögers vorgenommen werden sollte, mit Ablouf des Johres

1983 veriöhrt.
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BGB, S929 Rdnr: 160; Soergel/Mühl, BGB, ll. Aufl., $ 929 Rdnr. i6, BGB-
RGRK/Pikort, 12. Aufl., $929 Rdnr. 44, 62; Polondt/Bossenge, BGB,
45. Aufl., 9929 Anm. 3 o, 4). Dos wor hier nicht der Foll. Desholb ist der
Eigentumserwerb des Klögers gescheitert. Die Froge, ob und wie erselbst
wenigstens mittelborer Besitzer geworden ist, muß nicht mehr entschie-
den werden. ...

Gemöß $ lZ Abs. I Sotz I BeurkG soll der Noto r den Willen der Beteiligten
erforschen, den Sochverholt klören, die Beteiligten über die rechtliche
Trogweite des Geschöfts belehren und ihre Erklörungen klor und unzwei-
deutig in der Niederschrift wiedergeben. Die Vorschrift soll gewöhr-
leisten, do0 der Notor eine rechtswirksome Urkunde über den wohren
Willen der Beteiligten errichtet (Senotsurt.v. 3.7.1986 - lX ZR Sl/BS, Zlp
1986,1328, i33l : WM 1986, l283l.

Ein Notor konn ober den Willen der Beteiligten nur donn richtig erfossen
und in die possende rechtliche Form kleiden, wenn er den zugrunde
liegenden Sochverholt kennt. Er muß desholb den Totsochenkern des
Geschöfts oufklören. Dobei ist er zwor ouf die Angoben der Beteiligten
ongewiesen, er muß sie ober belehren, worum es ouf bestimmte Tot-
sochen onkommen konn und muß sie entsprechend befrogen. Der Notor
dorf zwor regelmößig die totsöchlichen Angoben der Beteiligten ohne
eigene Nochprüfung ols richtig zugrunde legen. Er muß ober bedenken,
doß Beteiligte entscheidende Gesichtspunkte, ouf die es für dos Rechts-
geschöft onkommen konn, möglicherweise nicht erkennen oder recht-
liche Begriffe, die ouch unter Loien gebröuchlich sind, und die sie ihm ols
Totsochen vodrogen, möglicherweise folsch verstehen (vgl. dozu BGH
Ur1.v.7.11.1957 - lll ZR 131/ 56, LM BGB $ 839 Ff. Nr. 7; Hovg,DNotZl972,
388,404; BGB RGRK/KreftooO $ 839 Rdnr.4i6; Rinsche, Die Hofrung des
Rechtsonwolts und des Notors, 2. Aufl., ll lB; Reithmonn/Roll/Geßelle,
Hondbuch der notoriellen Vertrogsgestoltung, 5. Aufl. Rdnrn. lgg,2OO,
20ll.

So log der Foll hier. Die Beteiligten, u. o. der Klöger; hotten den Beklogten
beouftrogf eine Sicherungsübereignung zu beurkunden. Sie trugen ihm
vor; die GmbH sei bereits Besitzerin des zu übereignenden lnventors. Es ist
ungewöhnlich, doß sich der Sicherungsgeber im Folle einer Sicherungs-
übereignung des Besitzes völlig entöullert und dos Sicherungsgut nicht
selbstweiterhin nutzt, so doß die Sicherungsübereignung in der Form des
9929 BGB vorgenommen werden konn. Diese Abweichung von dem
Normolfoll mußte dem beklogten NotorAnloß zur Prüfung geben, ob die
Beteiligten den Rechtsbegriff des Besitzes voll erfoßt hotten, oder sie nicht

dos Konto B. im Johr 1976 den privoten Bereich bzw. die Lohnbuch-
holtung, wobei letztere dem Beklogten nicht oblog. Buchungen im
privoten Bereich brouchte der Beklogte nicht zu überprüfen, zumol A.
insoweit niemondem Rechenschoft schuldete, worouf sich der Beklogte
zu Recht beruft. Auch der Umstond, doß der Beklogte die ihm von DATEV
zur Verfügung gestellten Durchschriften der monotlichen EDV-Auswer-
tung erst mit den Abschlußbilonzen zur Verfügung stellte, broucht für den
Schoden nicht ursöchlich gewesen zu sein. Die Klöger hoben nicht dor-
geton, doß sie diese Unterlogen zu einem früheren Zeitpunkt der Aus-
wertung unterzogen hötten, wenn der Beklogte ihnen diese monotlich zur
verfügung gestellt hötte. Dies konn ouch nicht ohne weiteres ongenom-
men werden, zumol die Kloger nicht dorgeton hoben, sie oder A. hötten
zu i rgendeinem Zeitpu n kt d ie U berlossu n g d ieser D u rchsch riften o n gefor-
dert. Es wor gonz offensichtlich so, doß A. sich um den geschöftlichen
Stond seines Unternehmens wenig kümmerte und sich insoweit weit-
gehend ouf R. und den Beklogten verließ, wos dem Beklogten ollerdings
nicht verborgen geblieben sein konn.

Gerode weil A. dem Beklogten und R. ober besonderes Vedrouen ent-
gegenbrochte, wor der Beklogte verpflichtet, die von ihm vorzunehmen-
den Buchungen sorgföltig ouszuführen. Keinesfolls durfte er gegen den
Grundsotz verstoßen, wonoch keine Buchung ohne Vorliegen eines Bele-
ges erfolgen dorf (vgl. oLG Koblenz in Bonner Hondbuch der Steuer-
berotung, $52 stBerG, R 427.5). Dies ist im vorliegenden Foll ober
geschehen.Ausden von den Klögern vorgelegten Unterlogen ergibtsich,
doß der Beklogte die uberweisung vonl.2oo,2s DM omlT.Mo'Ll9zB on
die Fo. s. ols gezohlt verbucht hot, ohne doß hier ein entsprechender
Beleg vorgelegen hot. obgleich dem hier froglichen Kontoouszug im
übrigen Durchschriften der uberweisungen beigefügtworen, ous denen
sich ouch ergob, ouf welche Rechnungen die Zohlungen geleistet wur-
den, buchte der Beklogie entsprechend der vorkontierung des R. die
uberweisung ouf dos Konto s., ohne die Richtigkeit der Vorkontierung
überprüft zu hoben. Hötte er den Durchschlog der uberweisung uon R.

oder A. ongeforded, so hötte dies zwongsloufig zur uberprüfung des
Kontos s. und mithin zur Entdeckung der Unredlichkeit des R. führen
müssen. Hiergegen spricht ouch nicht, doß ouf dem Uberweisungströger
vermerktwor; doß es sich um eine Geholtszohlung für R. gehondelt hobe.
Der Senot ist dovon überzeugt, doß eine Klörung dieser Folschbuchung
zu einer umfossenderen Prüfung gefuhrt hotte. Dies hötte zur Folge
gehobt, doß die ongeblich on die Fo. s. geleisteten scheckzohlungen
vom7. Mörz l9ZB über 2.780,42 DM und 4. Moi 1g7B über2.g44,3B DM
sich ebenfolls ols Folschbuchungen herousgestellt hötten, zumol dos

B
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Konto S. eine Uberzohlung oufwies. Beide Schecks wurden nömlich,

wie sich ousden Vermerken ouf derVorderseite ergibt,fÜrdos Konto des R.

bei der Sporkosse eingezogen. Wören somit die Unterschlogungen des

R. oufgedeckt worden, hötte mon die hiernoch erfolgien Tothondlungen

zumindest durch gezielte Uberwochung des R. vermeiden können'

Hiernoch ist der Verstoß der Beklogten gegen den Grundsotz ,,keine

Buchung ohne Beleg" fürfolgende Unterschlogungen des A. ursöchlich

geworden:

Hiervon hot der Beklogte l/3, dos sind 5.859,86 DM zu erstotten

Mitverschulden des Mondonten

Allerdings konn nicht unberücksichtigt bleiben, doß A. den Eintritt des

Schodens durch eigene Leichtfertigkeit mitverursocht hot. Er hot nicht nur

R. monotlich zwei Schecks blonko unterzeichnet, vielmehr offenbor ouch

nicht ousreichend kontrolliert, ouf welche Weise R. diese Schecks ver-

wendete. Dorüber hinous hot er ihm zumindesi fÜr die Douer seiner

Kro n kheit uno usgefü I lte, o ber u ntersch riebene U berweisu n gsformu lo re

überlossen. Obgleich er die Bonkouszüge selbst von der Bonk obholte,

hot er die dorouf vorgenommenen Buchungen nicht nochgeprÜft, wobei

erdie Unterschlogungen des R. leicht hötte entdecken können. Allerdings

ist dleser Umstond nicht geeigrtel, die Verutrlwurllicl-rkeit des Beklogten

hinter der des A. völlig zurücktreten zu lossen. Die Klögerin zu l. hot im

Senotstermin o usgefü h rt, verschiedene Belostu n gen ih res Kontos hötten

sie sich nicht erklören können. R. hobe sie desholb on den Beklogten

verwiesen und dieser hobe ihnen gesogt, die Buchungen hötten schon

ihre Richtigkeit. Angesichts des Umstondes, doß der Beklogte sömtliche

Unterlogen des A. in Besitz hotte, hotte die Nochfroge der Klögerin zu l.

den Beklogten veronlossen müssen, die einzelnen verdöchtig erscheinen-

den Buchungen zu überprüfen.

Bei Abwögung oller Umstönde, die im vorliegenden Foll fÜr den Eintritt

des Schodens bedeutsom geworden sein können, schöizt der Senoi die

Mituerursochung der Klogeseite iedoch höher ein ols die Beklogten, und

zwor doppelt so hoch. Unberücksichtigt blieb hierbei, doß A. eine

Schodenersotzleistung seitens des Voters des R. obgelehnt hot, do erzur

Annohme von Teilleistungen nicht verpflichtet wor, insbesondere nicht,

wenn diese zur Abgeltung der Gesomischuld ongeboten woren'

Hoftung des Nolors
wegen-fehlerhofter Vertrogsgestoltung
- Sicherungsübereig nung

- Pflicht zur Aufklörung des Sochverholtes
(BGH Urt.v.6.ll.1986 - lX ZR 125/85 -l

,

Leitsotz:

Do, i.i,.ri* i...r,,,,...1io'r^"'illo,, J-, )-:-;l;ri-,,,'-, .i-,,,,,;-i ,i,v -, l-..-,, -,,J
in die possende rechtliche Form kleiden, wenn er den Totsochenkern des

zu beurkundenden Geschöfts oufklart. Es gehört nicht zu seinen Amts-

pflichten, den Beteiligten einen rechtlichen Hinweis dorouf zu geben,

wie sie die bessere Berechtigung eines Dritten beseitigen können.

Zum Sochverholt:

Eine Steuerberotungsproxis wurde on eine Steuerberotungs-GmbH

übereignet. Dos ontike Büroinventor sollte im Eigentum des Veröußerers

bleiben. Er vermietete es on die Steuerberotungs-GmbH und behielt den

mittelboren Besitz ols Vermieter:

Anschließend wurde beim beklogten Notor ein Sicherungsüber-

eignungsvertrog zwischen dem Veröußerer und dem Klöger ols Gesell-

schofter der Steuerberotungs-GmbH und Treuhönder für die Steuer-

berotu ngs-Gm bH o bgesch lossen.

Die Sicherungsübereignung gemöß 9929'Abs' 2 BGB schlug fehl, weil

der Veröußerer dos durch den Mietvertrog begrÜndete Besiizmittlungs-

verhöltnis mit der Steuerberotungs-GmbH nicht oufgegeben hotte.

Aus den Gründen:

Beholt der Veröu0erer iedoch seinen mittelboren Besitz, ist eine Uber-

eignung noch $ 929 Sou2 BGB, so wie sie hier vom Beklogten gewollt

wor und beurkundetwurde, nicht möglich. Ein Eigentumsübergong noch

dieserVorschriftsetzivielmehrvorous, doß derVeröußerer keinerlei Besitz-

beziehung zur Soche mehr hot oder behölt (vgl. MünchKomm/Quock,
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BGB, S929 Rdnr: 160; Soergel/Mühl, BGB, ll. Aufl., $ 929 Rdnr. i6, BGB-
RGRK/Pikort, 12. Aufl., $929 Rdnr. 44, 62; Polondt/Bossenge, BGB,
45. Aufl., 9929 Anm. 3 o, 4). Dos wor hier nicht der Foll. Desholb ist der
Eigentumserwerb des Klögers gescheitert. Die Froge, ob und wie erselbst
wenigstens mittelborer Besitzer geworden ist, muß nicht mehr entschie-
den werden. ...

Gemöß $ lZ Abs. I Sotz I BeurkG soll der Noto r den Willen der Beteiligten
erforschen, den Sochverholt klören, die Beteiligten über die rechtliche
Trogweite des Geschöfts belehren und ihre Erklörungen klor und unzwei-
deutig in der Niederschrift wiedergeben. Die Vorschrift soll gewöhr-
leisten, do0 der Notor eine rechtswirksome Urkunde über den wohren
Willen der Beteiligten errichtet (Senotsurt.v. 3.7.1986 - lX ZR Sl/BS, Zlp
1986,1328, i33l : WM 1986, l283l.

Ein Notor konn ober den Willen der Beteiligten nur donn richtig erfossen
und in die possende rechtliche Form kleiden, wenn er den zugrunde
liegenden Sochverholt kennt. Er muß desholb den Totsochenkern des
Geschöfts oufklören. Dobei ist er zwor ouf die Angoben der Beteiligten
ongewiesen, er muß sie ober belehren, worum es ouf bestimmte Tot-
sochen onkommen konn und muß sie entsprechend befrogen. Der Notor
dorf zwor regelmößig die totsöchlichen Angoben der Beteiligten ohne
eigene Nochprüfung ols richtig zugrunde legen. Er muß ober bedenken,
doß Beteiligte entscheidende Gesichtspunkte, ouf die es für dos Rechts-
geschöft onkommen konn, möglicherweise nicht erkennen oder recht-
liche Begriffe, die ouch unter Loien gebröuchlich sind, und die sie ihm ols
Totsochen vodrogen, möglicherweise folsch verstehen (vgl. dozu BGH
Ur1.v.7.11.1957 - lll ZR 131/ 56, LM BGB $ 839 Ff. Nr. 7; Hovg,DNotZl972,
388,404; BGB RGRK/KreftooO $ 839 Rdnr.4i6; Rinsche, Die Hofrung des
Rechtsonwolts und des Notors, 2. Aufl., ll lB; Reithmonn/Roll/Geßelle,
Hondbuch der notoriellen Vertrogsgestoltung, 5. Aufl. Rdnrn. lgg,2OO,
20ll.

So log der Foll hier. Die Beteiligten, u. o. der Klöger; hotten den Beklogten
beouftrogf eine Sicherungsübereignung zu beurkunden. Sie trugen ihm
vor; die GmbH sei bereits Besitzerin des zu übereignenden lnventors. Es ist
ungewöhnlich, doß sich der Sicherungsgeber im Folle einer Sicherungs-
übereignung des Besitzes völlig entöullert und dos Sicherungsgut nicht
selbstweiterhin nutzt, so doß die Sicherungsübereignung in der Form des
9929 BGB vorgenommen werden konn. Diese Abweichung von dem
Normolfoll mußte dem beklogten NotorAnloß zur Prüfung geben, ob die
Beteiligten den Rechtsbegriff des Besitzes voll erfoßt hotten, oder sie nicht

dos Konto B. im Johr 1976 den privoten Bereich bzw. die Lohnbuch-
holtung, wobei letztere dem Beklogten nicht oblog. Buchungen im
privoten Bereich brouchte der Beklogte nicht zu überprüfen, zumol A.
insoweit niemondem Rechenschoft schuldete, worouf sich der Beklogte
zu Recht beruft. Auch der Umstond, doß der Beklogte die ihm von DATEV
zur Verfügung gestellten Durchschriften der monotlichen EDV-Auswer-
tung erst mit den Abschlußbilonzen zur Verfügung stellte, broucht für den
Schoden nicht ursöchlich gewesen zu sein. Die Klöger hoben nicht dor-
geton, doß sie diese Unterlogen zu einem früheren Zeitpunkt der Aus-
wertung unterzogen hötten, wenn der Beklogte ihnen diese monotlich zur
verfügung gestellt hötte. Dies konn ouch nicht ohne weiteres ongenom-
men werden, zumol die Kloger nicht dorgeton hoben, sie oder A. hötten
zu i rgendeinem Zeitpu n kt d ie U berlossu n g d ieser D u rchsch riften o n gefor-
dert. Es wor gonz offensichtlich so, doß A. sich um den geschöftlichen
Stond seines Unternehmens wenig kümmerte und sich insoweit weit-
gehend ouf R. und den Beklogten verließ, wos dem Beklogten ollerdings
nicht verborgen geblieben sein konn.

Gerode weil A. dem Beklogten und R. ober besonderes Vedrouen ent-
gegenbrochte, wor der Beklogte verpflichtet, die von ihm vorzunehmen-
den Buchungen sorgföltig ouszuführen. Keinesfolls durfte er gegen den
Grundsotz verstoßen, wonoch keine Buchung ohne Vorliegen eines Bele-
ges erfolgen dorf (vgl. oLG Koblenz in Bonner Hondbuch der Steuer-
berotung, $52 stBerG, R 427.5). Dies ist im vorliegenden Foll ober
geschehen.Ausden von den Klögern vorgelegten Unterlogen ergibtsich,
doß der Beklogte die uberweisung vonl.2oo,2s DM omlT.Mo'Ll9zB on
die Fo. s. ols gezohlt verbucht hot, ohne doß hier ein entsprechender
Beleg vorgelegen hot. obgleich dem hier froglichen Kontoouszug im
übrigen Durchschriften der uberweisungen beigefügtworen, ous denen
sich ouch ergob, ouf welche Rechnungen die Zohlungen geleistet wur-
den, buchte der Beklogie entsprechend der vorkontierung des R. die
uberweisung ouf dos Konto s., ohne die Richtigkeit der Vorkontierung
überprüft zu hoben. Hötte er den Durchschlog der uberweisung uon R.

oder A. ongeforded, so hötte dies zwongsloufig zur uberprüfung des
Kontos s. und mithin zur Entdeckung der Unredlichkeit des R. führen
müssen. Hiergegen spricht ouch nicht, doß ouf dem Uberweisungströger
vermerktwor; doß es sich um eine Geholtszohlung für R. gehondelt hobe.
Der Senot ist dovon überzeugt, doß eine Klörung dieser Folschbuchung
zu einer umfossenderen Prüfung gefuhrt hotte. Dies hötte zur Folge
gehobt, doß die ongeblich on die Fo. s. geleisteten scheckzohlungen
vom7. Mörz l9ZB über 2.780,42 DM und 4. Moi 1g7B über2.g44,3B DM
sich ebenfolls ols Folschbuchungen herousgestellt hötten, zumol dos

B
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Aus den Gründen:

Pflichten im Buchfiihrungsmondot

Dos zwischen A. und dem Beklogten für die Douervon zweiJohrzehnten

besto n d ene Vertro gsverh ö ltn is ist rechtlich o ls Dienstvertro g o nzuseh en,

bei dem der Beklogte die ihm in Auftrog gegebenen Arbeiten nicht nurols

Erfolg zu erbringen hotte, ihm vielmehr doneben ouch Berotungs- und

Sorgfoltspflichten gegenüber seinem Mondonten oblogen (vgl. BGH

VersR 1971,5.956). Wenn diese ouch nicht eine Verpflichtung des Beklog-

ten beinholtete, von sich ous und ohne entsprechenden Anloß die ihm

ü berlossenen U nterlo gen o uf U n regel m öfi ig keiten oder U niersch lo g u n-

gen seitens derAngestellten des A. zu überprüfen (vgl. OLG Düsseldorf in
R^^^o' H^^.]h, ,.h .lo. (+o, ,orho..''rf' rnn q+.\ll{' 

'ß-\/crlnn 
Ronn $ 57 StRerG

R 427.4 ; Kol beck, Peter, Rowo ld, Kom Äento r zu m SteuLrberotu n gsg esetz

340-211, so hoftet der Beklogte doch für den seinem Auftroggeber ent-

sto ndenen Schoden, wen n er diesen bei gewissen hofter Erfü I lu n g der ih m

obliegenden Aufgoben hötte obwenden können. Solches versteht sich

für den Foll, doß der Steuerberoter Unterschlogungen seitens des

Personols entdeckt, von selbst, muß ober ouch donn gelten, wenn der-

ortige Honciiungen cjem über ionge iohre mit cjer steueriichen Berotung

u nd Buchfü h ru n g betro uten Steuerberoter bei gehöriger Erfü I lu ng der ih m

obliegenden Pflichten nicht hötten verborgen bleiben können und bei

ve r.tro g s g e m öß e m Ve rh o lte n d es Ste u e rbe ro ters d e r S c h o d e n ve rh i n d e 11

oder iedenfolls begrenzt worden wöre.

Diese Voroussetzungen erochtet der Senot vorliegend ols gegeben,

wenn ouch die einzelnen, in der Berufungsbegründungsschrift oufge-

zöhlten, ongeblichen Verstö0e des Beklogten ohne Bedeutung für den

Schodeneintritt gewesen sind. Als ursöchlich füreinen Teildes Schodens ist

ober der Umstond geworden, doß der Beklogte Buchungen vorgenom-

men hot, ohne die hierzu entsprechenden Belege zu Überprüfen.

Der Senot ist nicht dovon überzeugt, dofl die Unterschlogungen des R.

vermieden worden wören, wenn der Beklogte den einzelnen Konten

ieweils den Ubertrog ous dem Voriohr hinzugefügt und domit deren Aus-

sogewert erhöht hotte. Betrochtet mon die von den Klögern ongegebe-

nen Schodenfölle, so hötten sich Auffölligkeiien insoweit ollen{olls bei

dem Konto der Fo. B. im Johr 19ZB ergeben können, wobei zweifelhoft

erscheint, ob dieses Konto vor Durchführung der Abschlußorbeifen einer

genouen Uberprüfung unterzogen worden wöre. Die übrigen Folsch-

buchungen betrofen mit Ausnohme einer Folschbuchung betreffend

nur - wie Loien höufig - dorunter den unmittelboren Besitz verstonden.

Er hötte sie dorüber belehren müssen, doß der Veröußerer im Folle einer

U bereig nu ng noch g 929 BG B 1eg lichen, o uch den mittelbo ren, Besitz o uf-

geben muß. Der Notor hötte demzufolge die Beteiligten noch dem Anloß
des Besitzerwerbes der GmbH befrogen müssen.

Diese Belehrungs- und Aufklörungspflicht hot ouch bestonden, obwohl
die Beteiligten ols Steueöeroter rechtlich nicht unerfohren woren. Denn es

hondelt sich bei den Anforderungen, die $ 929 BGB on die Aufgobe des

Besitzes stellt, und beider Unterscheidung zwischen mittelborem und un-

m ittel bo rem Besitz sowie d en versch ied en en U bereignun gstotbestönden

der$$ 929bis931 BGB um sochenrechtliche Regelungen, deren Kenntnis

von Steuerberotem nicht ohne weiteres zu erworten ist.

Veriöhrung von Gebührenqnsprüchen
des Steuerberolers
- Wegen Buchführungsorbeiten
(OLG Koln Urt.v.14.5.1986 - 6 U l89l85, rechtskra{tig -)

Leitsotz (d.Verf.)'

Die Veriöhrung des Gebührenonspruchs beginnt mit der Beendigung

der Buchführu ngsorbeiten eines Johres.

Aus den Gründen:

Von der Rechnung ist der ouf Buchführung entfollende Vergütungs-

onspruch in Höhe von 3.960,- DM nebst 6,5 % Mehrwertsteuer Q57,40

DM) : 4.217,40 DM veriöhrt. Die Buchfiihrungsorbeiten für dos Johr l9B0
hotte der Klöger noch seinem eigenen Vortrog im Johre l98l obgeschlos-

sen. Der Anspruch ouf Vergütung dieser Arbeiten wor desholb gemöß

$ 196 Abs. I Nr. 15, $ l9B Sotz l, S 201 BGB i.V m. $ 15 Abs. i der Allgemeinen

Gebührenordnung fu r die wirtschoftsprüfenden sowie wirtschofts- und

steuerberotenden Berufe AllGOl, noch der die Abrechnung der Ver-

gütung des Klögers vorgenommen werden sollte, mit Ablouf des Johres

1983 veriöhrt.
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$15 Abs. I AIIGO loutet:

,,Die Vergütung (Gebühren und Auslogen)wird follig, wenn
der Auftrog erledigt oder die Angelegenheit bzw. ein Rechts-

zug beendigt ist oder ein Verfohren lönger ols drei Monote
ruht."

ln dem hier entscheidenden lnholt entspricht diese Vorschrift 5 Z Steuer-
berotergebührenverordnung (StBGebV), in dem es heißt,

,,Die Vergütung des Steuerberoters wird follig, wenn der
Auftrog erledigt oder die Angelegenheit beendigt ist.'

Loufende Buchführungsorbeiten sind ols eine Angelegenheit im Sinne
dieser Normen, d. h. ols eine selbstöndige Berechnungseinheit (vgl. dozu
Ec ke rtl Böttch e r, Steu erbe rote rg e b ü h re nvero rd n u n g, 19 82, Sl2 StBGe bV
Rdnr. 2l onzusehen. Dies folgt dorous, doß Buchführungsorbeiten in

$31 AIIGO (933 StBGebVl ols eine eigene besonders zu vergütende
Angelegenheit oufgefuhrt sind. lnwieweit die einzelnen in $31 AIIGO
genonnten Tötigkeiten ihrerseits ols eine Angelegenheit im Sinne von $ 15

AIIGO oder nur ols Einzeltötigkeiten einer Angelegenheit onzusehen
sind, bedorf im Streitfoll keiner Entscheidung.

Der Auftrog ist von der Angelegenheit zu unterscheiden. Er umfoßt nicht
selten meh rere selbstö ndige gebü hren rechtliche An gelegen heiten. Seine
Erfüllung ist - von der vorherigen Beendigung des Auftroges obgesehen

- ouf die Fölligkeit der Vergütung für eine einzelne Angelegenheit grund-
sötzlich ohne Einfluß (vgl. Eckert/Böttcher, o.o.O. $Z StBGebV Rdnr. 3;
$ 12 StBGebV Rdnr. 2, 61.

Auch $ 16 Abs. I AllGO, wonoch dem Auftroggeber über die Vergütung
(Gebühren und Auslogenl eine Rechnung zu erteilen ist, lo0t den Beginn
derVeriöhrungsfrist unberührt. Denn,yerlongen" im Sinne von S 201 Solz2
BGB konnte der Klöger die Gebuhren noch $15 Abs. I AIIGO bereits
mit der Beendigung der Angelegenheit. Allein dorouf kommt es ftir den
Beginn derVeriöhrung on. Ob dieswegen des on $ lBAbs. iSotzlBRAGO
ongelehnten Wortlouts des $ 9 Abs. I SiBGebV und wegen Fehlens einer
$ lB Abs. I Sotz 2 BRAGO entsprechenden Regelung in $ 9 SiBGebV ouch
fur Gebuhren gilt, die noch der Steuerberotergebührenverordnung zu
berechnen sind (vgl. dozu Eckert/Böttcher o.o.O. S. 552 unter Nr: 3.2),
konn hier ouf sich beruhen.

Hoftung des Steuerberolers
wegen nicht entdeckter Unlerschlogungen
- Buchführungsouftrog

- Mitverschulden des Mondonten
(OLG Koblenz Urt.v. 25.10.1985 - B U l340i84)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Buch{ührungsouftrog begründet nicht eine Verpflichtung des
Sieuerberoters, von sich ous und ohne entsprechenden Anloß die ihm
überlossenen Unierlogen ouf Unregelmößigkeiten oder Unterschlo-
gungen seitens der Angestellten des Mondonten zu überprüfen.

2. Der Steuerberoter hoftet nuI wenn Unterschlogungshondlungen bei
gehöriger Erfüllung des Buchführungsouftroges nicht hötten verbor-
gen bleiben können und beivertrogsgemößem Verholten des Steuer-
beroters der Schoden verhinderl oder ieden{olls begrenzt worden
wöre.

3. Der Steuerberoter verstößt gegen sorgfoltspflichten, wenn er Buchun-
gen ohne Vorloge eines Beleges vornimmt.

4. Ein überuriegendes Mitverschulden trifft den Mondonten, wenn er
Schecks blonko unterzeichnet und seinen Mitorbeiter nicht hinrei-
chend kontrolliert.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter hotte den Auftrog, neben den Abschlußorbeiten ouch
dos Buchholtungswerk zu fertigen. Er empfohl seinem Mondonten, die
Vorbereitu ngso rbeiten du rch den Ehemo n n einer An gestel lten erledigen
zu lossen. Dieser nohm die Vorkontorierung der einzelnen Belege vor,
fuhrte dos Kossenbuch und erledigte die Lohnobrechnung. Die einzelnen
Unierlogen wurden [eweils dem Beklogten zur moschinellen Buchung
und EDV-Kontierung und Speicherung (Dotevlübergeben. Nochdem der
Ehemonn der Angestellten versiorben wor, stellte sich herous, doß er
Unterschlogungen vorgenommen hoben mußte.
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Gerling lnformotionen fiir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl1l87 Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

Gl-Leitsötze
Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsentdeckung

Honororonspruch

- Buchführungsmondot

- Veriöhrung

Mitverschulden ($ 254 BGB)'

- für Unterschlogung durch ArbN

Notor

- Sochverholisermittlu ng

- Sicheru ngsübereig nun gsvertro g

Sochverholtsermittlun g

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Stro{befehl, Rechtskroft

- USI-Erstoitungsonspruch

- Veriöhrung

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mituerschulden d. Mondonten

Veriöhrung

- Honororonspruch

Vertrogsgestoltung

- Sicheru n gsü bereignungsvertro g

Veriöhrung bei Steuerverkürzung/Abschreibungsgesellschoft

Werden im Rohmen einer Abschreibungsgesellschoft Steuerverkürzun-
gen zugunsten der Gesellschofter bewirkt, beginnt die Veriöhrung, wenn
der leizte unrichtige Einkommensteuerbescheid durch ein Wohnsitz-
finonzomt ergeht.
(BGH Beschl.v. 2.7.1986 - 3 StR B7l\6,wistro 1986,2571

Keine Steuerhinterziehung :

vrJr rvuöLr rttl r Yvr l v r r rst.r rz.äNrurrr trr 5lq r r ur rv!\rr r5Pr uLr r

lst bei der Vortöuschung von Umsotzsteuer-Ersiottungsonsprüchen der
gesomte Sieuervorgong erfunden, ist für die Annohme einer Steuer-
hinterziehung kein Roum; vielmehr greift der ollgemeine Totbestond des

Betruges ein.
(BGH Beschl.v. 28.1.1986 - lSiR 611/BS,wistro 1986,142;vgl. oblehnende
Anmerkung von Würihwein, wisiro 1986,258i

Rechtskrofwirku n g des Strqfu efeh ls wegen fortgesetzter U msotzsteuer-

verkürzung

Ein rechtskröftiger Strofbefehl wegen fortgesetzter U msotzsteuerverkü r-

zung führt nicht zum Strofklogeverbrouch hinsichtlich des Vorwurfs, im

g leichen Zeitro u m Loh nsteuer verkü zt u nd Sozio lversicheru n g sbeitrö ge

vorentholten zu hoben. Zwischen diesen Toten besteht weder Toteinheit

i. S. des moteriellen Rechts, noch hondeltes sich um,,eineTot" i. S. des 9264
SIPO.

Ein rechtskröftiger Strofbefehl wegen einer Fortsetzungstot hindert die
Verfolgung der vor Erloß begongenen in den Fortsetzungszusommen-

hong gehörenden Einzelokte.

Bei der Beurteilung eines evtl. Strofklogeverbrouchs ist dos spötere
Gericht dn die Qrälifitiurung des Verholtens im früheren Verfohren ols

Fortsetzungstot nicht gebunden. Der Totrichter muß doher eigene Fest-

stellungen dozu treffen, ob einefortgesetzte Hondlung vorlog und ob die

ietzt o bzu u rteilend en Toien i n den Fortsetzu n gszuso m m en ho n g geh ören.

(OLG Düsseldorf Urr.v.24.6.1986 - Ss 125186, wistro 1986,2731

87,4

87,4

87,9

87,9

87,6

87, B

87,7

87,B

87,2

87,2

87,2

87,2

87,4

87,6

87,9

87,7

87,2

87,3

87,9

BGH vom 28.1.1986 - I StR 611185: wistro 86,142: Anm. Würthwein wistro 86,258

BGH vom 2.7.1986 - 3 StR 87186: wistro 86,257

Entscheidun gsregister

87,2

87,2

OLG Düsseldorl von 24.6.1986 -
Ss 125186: wistro 86,273

OLG Koblenz vom 25.10.1985 -
8 U r340l84

OLG Köln vom 14.5.1986 -
6 U rB9/85

2
li

BGH vom 6.11.1986 - lX ZR 125/85 87,7
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Z Johrgong, S. 2-ll
rssN 0177-1868

r)0

,,.J l)

lnholt Seite

Gl Leitsätze

Hoftung des Steuerberoters
wegen nicht entdeckter Unterschlogungen
- Buchführungsouftrog

- Mitverschulden des Mondonten
(OLG Koblenz Urt.v. 25,10.1985 - I U 1340/841

Hoflung des Notqrs
wegen fehlerhofter Vertrogsgestoltu ng
- Sicherungsübereig n u ng

- Pflicht zur Aufklörung des Sochverholtes
{BGH Urt.v.6,11.1986 - lX ZRl25l85 -)
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.{
@ Gerling-Konzern
Vertriebs-Aktiengesel lsch oft
Abteilung Presso und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I

Tel ef o n r 10221l, 144 -7 298

Verontwortlich ftir den lnholt'
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Focho nwo lt fü r Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung.

Veriöhrung von Gebührenonsprüchen
des Steuerberoters
- Wegen Buchfüh run gsorbeiten
(OLG Köln Urt.v. i4.5.1986 - 6 U 189185, rechrskröftig -)
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